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Vergabe der Vereinsförderpreise "Sport", "Kultur" und "Jugendgruppen" 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Vereinsförderpreise 2022 in der gem. 
Sitzungsvorlage beschriebenen Reihenfolge und Höhe zu vergeben, mit der Maßgabe die 
Preisgelder erst nach der Verleihung an die Preisträger auszuzahlen. 
 
Sachdarstellung: 
Wie in den vergangenen Jahren sollen die Preisgelder erst nach der Verleihung an die Preisträ-
ger überwiesen werden. Bei einem unentschuldigten Fernbleiben von der Preisverleihung, soll 
dem jeweiligen Verein der Vereinsförderpreis nicht ausgezahlt werden. 
Am 23.02., 26.04, und 29.03. 2023 tagten die Bewertungskommissionen „Jugendgruppen“, „Kul-
tur“ und „Sport“. Die Auswertung der einzelnen Vereinsleistungsbilanzen für das Jahr 2022 er-
gab folgende Platzierung: 
 

I. Vereinsförderpreise „Jugendgruppen“ 
 
Hinweis: Von 46 angeschriebenen Vereinen haben 21 den Meldebogen abgegeben 
 
1. Platz: Sportgemeinde Hüttenfeld 1946 e.V.    500,00 € 
2. Platz: Ev. Posaunenchor Hofheim/Ried     450,00 € 
3. Platz: CPD Stamm Kurfürst Friedrich der III. v.D. Pfalz   400,00 € 
4. Platz: Chor Ephata e.V.       350,00 € 
5. Platz: MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld e.V.    300,00 € 
6. Platz Schwimmgemeinschaft Neptun Lampertheim    200,00 € 
 
Anerkennungspreise: 
 
• Kanu Club Lampertheim 1952 e.V.      100,00 € 
• Kath. Kirchenmusikverein Lampertheim e.V.     100,00 € 
• Feuerwehrverein Lampertheim-Mitte e.V.     100,00 € 
• Verein Lampertheimer Kegler e.V.      100,00 € 
 
 
II. Vereinsförderpreise „Kultur“ 
 
Hinweis: Von 31 angeschriebenen Vereinen haben 17 den Meldebogen abgegeben 
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1. Platz: 1. Carneval-Club Rot-Weiß 1956 e.V.   800,00 € 
2. Platz: GV Cäcilia 1873/Sängerrose 1898   650,00 € 
3. Platz: Ev. Posaunenchor Hofheim/Ried 1912   400,00 € 
4. Platz: Ev. Posaunenchor Lampertheim    300,00 € 
5. Platz: Sängerquartett Liederkranz e.V. Hofheim  250,00 € 
6. Platz: Musikschule Lampertheim e.V.    200,00 € 
 
 
III. Vereinsförderpreise „Sport“ 
 
Hinweis: Von 36 angeschriebenen Vereinen haben 18 den Meldebogen abgegeben 
 
1. Platz: Kanu-Club Lampertheim 1952 e.V.     750,00 € 
2. Platz: Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld e.V. .   450,00 € 
3. Platz: Schützenverein 1923 Hubertus e.V.  .   400,00 € 
4. Platz: Schwimmgemeinschaft Neptun Lampertheim e.V.   350,00 € 
4. Platz: VfB 1948 e.V. Lampertheim      350,00 € 
5. Platz: Wassersportverein Lampertheim 1929 e.V.    300,00 € 
 
Die Verleihung der Vereinsförderpreise findet am 15.09.2023, um 19.00 Uhr in der Hans- 
Pfeiffer-Halle statt. 
 
 
 

gesehen: 
 
 

Eichenauer       Hecher  Schmidt 
FDL 40-2       FBL 40  Erster Stadtrat 
 
 
 
 
 
 
Besondere Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche (§ 3 Kinderrechtesatzung):  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen zu Lasten des städtischen Haushalts: 
 
 
 

 
1.  Buchungsstelle 04.04.02/08.01.0

1. -712800 
 

  bereitgestellte Mittel 278.000 EUR 
  noch verfügbare Mittel 78.000 EUR 
2.  Nicht ausreichende verfügbare Mittel   

  
( ) 

Bei nicht ausreichenden verfügbaren Mitteln kann die Mittelde-
ckung durch Mehrerträge / Wenigeraufwendungen in Höhe von  
bei der Buchungsstelle                                                               
erfolgen. 

  
EUR 

 ( ) Die Mitteldeckung muss in Höhe von  
durch über- / außerplanmäßige Bewilligung gemäß Beschlussvor- 
schlag erfolgen 

 EUR 
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3.  Investitionsmaßnahmen   
 ( ) Die bisherigen Auftragsvergaben bewegen sich im Rahmen des 

Kostenvoranschlages und es ist derzeit keine Überschreitung der 
Gesamtkosten erkennbar. 

  

 ( ) Die bisherigen Auftragsvergaben lassen erkennen, dass die ur-
sprünglich projektierten Mittel nicht ausreichend sein werden.  
Nach dem derzeitigen Stand werden sich die Gesamtkosten um 
erhöhen. 

  
 
EUR 

4.  Folgekosten   
 ( ) Die Maßnahme verursacht keine Folgekosten in kommenden 

Haushaltsjahren 
  

 ( ) Die Maßnahme verursacht Folgekosten in kommenden Haushalts-
jahren, bestehend aus 

  

  Personalaufwendungen   EUR 
  Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen   EUR 
  Finanzierungsaufwendungen   EUR 
  Sonstige Aufwendungen  EUR 
5. ( ) Keine finanziellen Auswirkungen    
 
Die Begründung für die Entstehung der Folgekosten ist aus dem Vorlagentext zu entnehmen. 

 
 




